Leitfaden für die Kursstufe 
1. Entschuldigungsverfahren

Für die Schülerinnen / Schüler der Kursstufe gilt die Schulbesuchsverordnung  (wie für Schüler-innen / Schüler der Mittel- und Unterstufe).

Kurzfassung:

Teilnahmepflicht:

Jede Schülerin / jeder Schüler ist verpflichtet den Unterricht und die übrigen verbindlichen Veranstaltungen (z.B. Veranstaltungen der Berufs- und Studienberatung, etc.) regelmäßig und ordnungsgemäß zu besuchen. 

Dies gilt auch für freiwillige Unterrichtsver-anstaltungen (z.B. AG’s) und zwar so lange bis eine ordnungsgemäße Abmeldung erfolgt ist.

Verhinderung der Teilnahme

Ist eine Schülerin / ein Schüler aus zwingendem Grund verhindert, so ist dies der Schule unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der Verhinderung unverzüglich mitzuteilen.

Die Entschuldigungspflicht ist spätestens am zweiten Tag der Verhinderung schriftlich zu erfüllen. Im Falle der telefonischen Verständigung der Schule ist die schriftliche Mitteilung binnen dreier Tage nachzureichen.

Bei einer Krankheitsdauer von mehr als drei Tagen kann der Tutor die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangen.

Befreiung vom Unterricht

Eine Befreiung vom Unterricht wird nur auf rechtzeitigen Antrag gewährt. Der Antrag ist zu begründen.

Über die Befreiung von einer Unterrichtsstunde entscheidet die Fachlehrerin / der Fachlehrer, von einer sonstigen verbindlichen Schulveranstaltung die Tutorin / der Tutor, in den übrigen Fällen die Schulleiterin.

Schülerinnen / Schüler, die vom Sportunterricht ganz oder teilweise befreit werden, müssen ein ärztliches Attest vorlegen.

Eine Beurlaubung vom Besuch der Schule ist nur in begründeten Ausnahmefällen und nur auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag möglich. Über die Befreiung vom Unterricht bis zu zwei Tagen entscheidet die Tutorin / der Tutor, darüber hinaus die Schulleiterin.

Entschuldigungen bzw Anträge auf Befreiung vom Unterricht sind von den Erziehungsberechtigten, bei volljährigen Schülerinnen / Schülern von diesen selbst zu stellen.

Verfahrensweise an unserer Schule

Die Schülerinnen / Schüler tragen die versäumten Stunden in ihr Entschuldigungsbuch ein und lassen diese von der Fachlehrerin  / dem Fachlehrer abzeichnen. Bei einer Abwesenheit von mehr als zwei Unterrichtstagen genügt die Eintragung der Tage und die Unterschrift der Tutorin / des Tutors.
Besteht der Verdacht, dass Schülerinnen / Schüler ungerechtfertigt dem Unterricht fernbleiben, so kann vom Fachlehrer, Tutor oder der Schulleitung ein ärztliches Attest verlangt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Klausuren versäumt werden. (Ein Anrecht auf eine Nachklausur besteht nicht.)

Werden Klausuren unentschuldigt versäumt, so werden sie mit Null Punkten bewertet.

2. Umwahlen, d.h. Austritt aus einem Kurs bzw Neueintritt in einen Kurs sind nur innerhalb der ersten zwei Unterrichtswochen zu Beginn des ersten Schulhalbjahres möglich. 

(Ausnahme Religion s. Punkt 3)

Wünscht eine Schülerin / ein Schüler die Zuweisung zu einem Parallelkurs (z.B. vom Kurs Deutsch 1 in den Kurs Deutsch 2), so ist dies nur mit Zustimmung des abgebenden Lehrers, des aufnehmenden Lehrers sowie der Schulleitung möglich.

3.  Der Kurs Religion (zweistündig) kann innerhalb der ersten zwei Unterrichtswochen zu Beginn eines jeden Schulhalbjahres aus Gewissensgründen verlassen werden. Als Ersatz dafür muss die Schülerin / der Schüler am Kurs Ethik teilnehmen. Die Abmeldung muss in schriftlicher Form bei der Schulleitung erfolgen. Bereits abgemeldete Schülerinnen / Schüler brauchen sich nicht erneut abzumelden.

4. Jede Schülerin / jeder Schüler muss, sofern kein ärztliches Attest vorliegt, 4 (zweistündige) Kurse im Fach Sport belegen. Ist eine Belegung z.B. durch Krankheit nicht möglich, so dass in einem oder mehreren Schulhalbjahren keine Note erteilt werden kann, ist ein Ausgleich durch die zusätzliche Belegung eines Faches erforderlich.

5. Die Informationen, die auf dem Vertretungsplan vermerkt sind bzw am Oberstufenbrett aushängen, sind von allen Schülerinnen / Schülern täglich zur Kenntnis zu nehmen.
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